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1.  A k u p u n k t u r  

Definition:

Die Zusatz-Weiterbildung Akupunktur umfasst die therapeutische B eeinflussung von 
Körperfunktionen über definierte Punkte und Areale der Körperoberfläche durch 
Akupunkturtechniken, für die eine Wirksamkeit nachgewiesen ist. 

Weiterbildungsziel:

Ziel der Zusatz-Weiterbildung ist die Erlangung der fachlichen Kompetenz in der Akupunktur 
nach Ableistung der vorgeschriebenen Weiterbildungszeit und Weiterbildungsinhalte sowie 
des Weiterbildungskurses. 

V oraussetzung zum Erwerb der B ezeichnung:

24 M onate Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung. 

Weiterbildungszeit:

120 Stunden Kurs-Weiterbildung gemäß § 4 Abs. 8  mit praktischen Übungen in 
Akupunktur

und anschließend unter Anleitung eines Weiterbilder 
60 Stunden praktische Akupunkturbehandlungen 
20 Stunden Fallseminare in mindestens 5 Sitzungen innerhalb von mindestens 24 
M onaten

Weiterbildungsinhalt:

Erwerb von Kenntnissen, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

- den neurophysiologischen und humoralen Grundlagen und klinischen 
Forschungsergebnissen zur Akupunktur 

- der Systematik und Topographie der L eitbahnen und ausgewählter Akupunktur-
Punkte einschließlich Extra- und Triggerpunkte sowie Punkte außerhalb der 
L eitbahnen

- der Indikationsstellung und Einbindung der Akupunktur in B ehandlungskonzepte 
- der Punktauswahl und -lokalisation unter akupunkturspezifischen 

differentialdiagnostischen Gesichtspunkten 
- Stichtechniken und Stimulationsverfahren 
- der Durchführung der Akupunktur einschließlich der M ikrosystemakupunktur, 

z. B . im R ahmen der Schmerztherapie 
- der Teilnahme an Fallseminaren einschließlich V ertiefung und Ergänzung der Theorie 

und Praxis der Akupunktur anhand eigener Fallvorstellungen 

Übergangsbestimmungen:

Ä rzte, die bei Inkrafttreten dieser Weiterbildungsordnung innerhalb der letzten acht J ahre
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1.  24 Monate Weiterbildung in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung  
oder
48 Monate Tätigkeit in einem Gebiet der unmittelbaren Patientenversorgung 

und

2.  200 Stunden Kursweiterbildung und Fallseminare in Akupunktur  

nachweisen, erhalten auf Antrag die Anerkennung der Zusatzbezeichnung „ Akupunktur“ , 
wenn sie über einen Zeitraum von mindestens zwei Jahren in der Akupunktur praktisch tätig 
waren.


